
Kantonsratsbeschluss
Vom 10. März 2010 

Nr. RG 182a/2009

Änderung der Kantonsverfassung (1. Lesung)   
                                                                                                                                                 

Der Kantonsrat von Solothurn, gestützt auf Artikel 137 und 138 der Verfassung des Kantons So
lothurn (KV) vom 8. Juni 19861), nach Kenntnisnahme von Botschaft und Entwurf des Regie
rungsrates vom 2. November 2009 (RRB Nr. 2009/1958), beschliesst:

I.

Die Verfassung des Kantons Solothurn (KV) vom 8. Juni 19862) wird wie folgt geändert:

Artikel 90 Absatz 1 Buchstaben a und b werden aufgehoben.

Artikel 90 Absätze 2 und 3 lauten neu:
2 Strafverfolgungsbehörden sind die Staatsanwaltschaft, die Jugendanwaltschaft, die Polizei und 
die Friedensrichter.
3 Das Gesetz regelt die Strafbefehlskompetenz des Oberstaatsanwalts, der Staatsanwälte, der Ju
gendanwälte, der Untersuchungsbeamten, der Friedensrichter sowie die Befugnis von Verwal
tungsbehörden, Strafen zu verfügen.

II.

Der Regierungsrat bestimmt das Inkrafttreten.

Im Namen des Kantonsrats
Hans Abt Fritz Brechbühl
Präsident Ratssekretär

Dieser Beschluss unterliegt nicht dem Referendum.

Verteiler

Kantonale Finanzkontrolle
Parlamentsdienste (354/2010)   

1 ) BGS 111.1.
2 ) GS 90, 453 (BGS 111.1).


